
—199 —

Reichs- Gesetzblatt.
 No. 24.

Inhalt: Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung. S. 100. — Auslieferungsvertrag

mit Spanien. S. 213.

(Nr. 1259.) Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung. Vom I7. Juli 1878.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König

von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths
und des Reichstags, was folgt:

Artikel 1.

An Stelle des Titels VII der Gewerbeordnung treten nachfolgende Be-

stimmungen:

Titel VII.

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter).

1. Allgemeine Verhältnisse.

§. 105.

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetrei-
benden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz
begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Uebereinkunft.

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden
die Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbe-
betriebes einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter
die vorstehende Bestimmung nicht.

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen.

§. 106.

Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind,
dürfen, so lange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, mit der Anleitung von
Arbeitern unter achtzehn Jahren sich nicht befassen.
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Die Entlassung der dem vorstehenden Verbot zuwider beschäftigten Ar-
beiter kann polizeilich erzwungen werden.

§. 107.

Personen unter einundzwanzig Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht
ein Anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit
einem Arbeitsbuche versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der
Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu ver-
wahren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des
Arbeitsverhältnisses dem Arbeiter wieder auszuhändigen.

Auf Kinder, welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind, finden
vorstehende Bestimmungen keine Anwendung.

§. 108.
Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen

Ortes, an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, kosten-
und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zu-
stimmung des Vaters oder Vormundes; ist die Erklärung des Vaters nicht zu
beschaffen, so kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen.
Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, daß der Arbeiter zum Besuche der Volks-
schule nicht mehr verpflichtet ist, und glaubhaft zu machen, daß bisher ein
Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war.

§. 109.

Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar,
oder wenn es verloren gegangen oder vernichtet ist, so wird an Stelle desselben

ein neues Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Polizei-
behörde desjenigen Ortes, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuches zuletzt
seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr
brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen amtlichen Vermerk zu schließen.

Wird das neue Arbeitsbuch an Stelle eines nicht mehr brauchbaren, eines

verloren gegangenen oder vernichteten Arbeitsbuches ausgestellt, so ist dies darin
zu vermerken. Für die Ausstellung kann in diesem Falle eine Gebühr bis zu
fünfzig Pfennig erhoben werden.

§. 110.

Das Arbeitsbuch (§. 108) muß den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr
und Tag seiner Geburt, sowie seine Unterschrift enthalten. Die Ausstellung
erfolgt unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über
die von ihr ausgestellten Arbeitsbücher ein Verzeichniß zu führen.

Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt.

§.111.
Bei dem Eintritte des Arbeiters in das Arbeitsverhältniß hat der Arbeit-

geber an der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintrittes
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und die Art der Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des
Austrittes und, wenn die Beschäftigung Aenderungen erfahren hat, die Art der
letzten Beschäftigung des Arbeiters einzutragen.

Die Eintragungen sind mit Dinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber
zu unterzeichnen. Sie dürfen nicht mit einem Merkmal versehen sein, welches

den Inhaber des Arbeitsbuches günstig oder nachtheilig zu kennzeichnen bezweckt.
Die Eintragung eines Urtheils über die Führung oder die Leistungen des

Arbeiters und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene  Eintragungen oder

Bermerke in oder an dem Arbeitsbuche sind unzulässig.

§. 112.

Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar geworden, verloren
gegangen oder vernichtet, oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige Eintragungen
oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche gemacht, oder wird von dem Arbei-

geber ohne rechtmäßigen Grund die Aushändigung des Arbeitsbuches verweigert,
so kann die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches auf Kosten des Arbeitgebers
beansprucht werden.

Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung
zuwider nicht rechtzeitig ausgehändigt oder die vorschriftsmäßigen Eintragungen
zu machen unterlassen oder unzulässige Eintragungen oder Vermerke gemacht
hat, ist dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Der Anspruch auf Entschädigung
erlischt, wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung im Wege
der Klage oder Einrede geltend gemacht ist.

§. 113.

Beim Abgange können die Arbeiter ein Zeugniß über die Art und Dauer

ihrer Beschäftigung fordern.
Dieses Zeugniß ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf ihre Führung

auszudehnen.

§. 114.

Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Eintragung in
das Arbeitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugniß kosten- und
stempelfrei zu beglaubigen.

§. 115.

Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter baar in

Reichswährung auszuzahlen.Sie dürfen denselben keine Waaren kreditiren. Die Verabfolgung von
Lebensmitteln an die Arbeiter fällt, sofern sie zu einem die Anschaffungskosten

nicht übersteigenden Preise erfolgt, unter die vorstehende Bestimmung nicht;
auch können den Arbeitern Wohnung, Feuerung, Landnutzung, regelmäßige
Beköstigung, Arzneien und ärztliche Hülfe, sowie Werkzeuge und Stoffe zu den
ihnen übertragenen Arbeiten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgt
werden.

40*
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§. 116.

Arbeiter, deren Forderungen in einer dem §. 115 zuwiderlaufenden Weise
berichtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung nach Maßgabe des §. 115
verlangen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungsstatt Gegebenen
entgegengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger
vorhanden oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hülfskasse zu, welcher der
Arbeiter angehört, in Ermangelung einer solchen einer anderen zum Besten der
Arbeiter an dem Orte bestehenden, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden
Kasse und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse.

§. 117.

Verträge, welche dem §. 115 zuwiderlaufen, sind nichtig.
Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibenden und den

von ihnen beschäftigten Arbeitern über die Entnahme der Bedürfnisse der letzteren
aus gewissen Verkaufsstellen, sowie überhaupt über die Verwendung des Ver-

dienstes derselben einem anderen Zweck als zur Betheiligung an Einrichtungen
zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien.

§. 118.

Forderungen für Waaren, welche dem §. 115 zuwider kreditirt worden
sind, können von dem Gläubiger weder eingeklagt, noch durch Anrechnung oder
sonst geltend gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Betheiligten
unmittelbar entstanden oder mittelbar erworben sind. Dagegen fallen dergleichen
Forderungen der in §. 116 bezeichneten Kasse zu.

§. 119.

Den Gewerbetreibenden im Sinne der §§. 115 bis 118 sind gleich zu achten
deren Familienglieder, Gehülfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und
Faktoren, sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der hier erwähn-
ten Personen unmittelbar oder mittelbar betheiligt ist.

Unter den in §§. 115 bis 118 bezeichneten Arbeitern werden auch die-

jenigen Personen verstanden, welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb
der Arbeitsstätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse be-
schäftigt sind.

§. 120.

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, bei der Beschäftigung von Ar-
beitern unter achtzehn Jahren die durch das Alter derselben gebotene besondere
Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen.

Sie haben ihren Arbeitern unter achtzehn Jahren, welche eine von der
Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichts-

anstalt besuchen, hierzu die, erforderlichenfalls von der zuständigen Behördefestzusetzende Zeit zu gewähren. Für Arbeiter unter achtzehn Jahren kann die
Verpflichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule, soweit die Verpflichtung nicht
landesgesetzlich besteht, durch Ortsstatut (§. 142) begründet werden.
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Die Gewerbeunternehmer sind endlich verpflichtet, alle diejenigen Einrich-

tungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere
Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und der Betriebsstätte zu thunlichster Sicher-

heit gegen Gefahr für Leben und Gesundheit nothwendig . Darüber, welche
Einrichtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art herzustellen sind, können
durch Beschluß des Bundesraths Vorschriften erlassen werden. Soweit solche
nicht erlassen sind, bleibt es den nach den Landesgesetzen zuständigen Behörden
überlassen, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen.

§. 120 a.

Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern,
die auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses,
auf die gegenseitigen Leistungen aus demselben, auf die Ertheilung oder den
Inhalt der Arbeitsbücher oder Zeugnisse sich beziehen, sind, soweit für diese

Angelegenheiten besondere Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu
ringen.

Insoweit solche besondere Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entscheidung
durch die Gemeindebehörde. Gegen diese Entscheidung steht die Berufung au
den Rechtsweg binnen zehn Tagen offen; die vorläufige Vollstreckung wird durch
die Berufung nicht aufgehalten.

Durch Ortsstatut (§. 142) können an Stelle der gegenwärtig hierfür be-
stimmten Behörden Schiedsgerichte mit der Entscheidung betraut werden. Die-
selben sind durch die Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeit-
gebern und Arbeitern zu bilden.

2. Verhältnisse der Gesellen und Gehülfen.

§. 121.

Gesellen und Gehülfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeit-
geber in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen

Einrichtungen Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden.

§. 122.

Das Arbeitsverhältniß zwischen den Gesellen oder Gehülfen und ihren
Arbeitgebern kann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist, durch eine jedem Theile
freistehende, vierzehn Tage vorher erklärte Aufkündigung gelöst werden.

§. 123.

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können
Gesellen und Gehülfen entlassen werden:

1. wenn sie bei Abschluß des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber durch
Vorzeigung falscher oder verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse

bintergangen oder ihn über das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig
verpflichtenden Arbeitsverhältnisses in einen Irrthum versetzt haben;
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2. wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung,

eines Betruges oder eines liederlichen Lebenswandels sich schuldig machen;

3. wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem
Arbeitsvertrage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen be-
harrlich verweigern;

4. wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht unvorsichtig

umgehen;

5. wenn sie sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeit-
geber oder seine Vertreter oder gegen die Familienangehörigen des
Arbeitgebers oder selner Vertreter zu Schulden kommen lassen;

6. wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum

Nachtheil des Arbeitgebers oder eines Mitarbeiters sich schuldig machen;

7. wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter

oder Mitarbeiter zu Handlungen verleiten oder mit Familienangehö-
rigen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter Handlungen begehen,
welche wider die Gesetze oder die guten Sitten verstoßen;

8.  wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschrecken-
den Krankheit behaftet sind.

In den unter Nr. 1 bis 7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht mehr
zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeitgeber länger als
eine Woche bekannt sind.

Inwiefern in den unter Nr. 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein An-

spruch auf Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach
den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurtheilen.

§. 124.

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können
Gesellen und Gehülfen die Arbeit verlassen:

1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden;

2. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Thätlichkeiten oder grobe
Beleidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen
zu Schulden kommen lassen;

3. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder Familienangehörige

derselben die Arbeiter oder deren Familienangehörige zu Handlungen
verleiten oder mit den Familienangehörigen der Arbeiter Handlungen
begehen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten laufen;

4. wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der

bedungenen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende
Beschäftigung sorgt, oder wenn er sich widerrechtlicher Uebervorthei-
lungen gegen sie schuldig macht;

5.  wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit der

Arbeiter einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei
Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen war.
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In den unter Nr. 2 und 3 gedachten Fällen ist der Austritt aus der
Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Ar-
beiter länger als eine Woche bekannt sind.

§. 125.

Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen verleitet, vor recht-
mäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dem
früheren Arbeitgeber für den dadurch entstehenden Schaden als Selbstschuldner
mitverhaftet. In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen
oder Gehülfen annimmt oder behält, von dem er weiß, daß derselbe einem

anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist.

3. Lehrlingsverhältnisse.

§. 126.

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling in den bei seinem Betriebe vor-
kommenden Arbeiten des Gewerbes in der durch den Zweck der Ausbildung

gebotenen Reihenfolge und Ausdehnung zu unterweisen. Er muß entweder selbst
oder durch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter die Ausbil-
dung des Lehrlings leiten. Er darf dem Lehrling die zu seiner Ausbildung und
zum Besuche des Gottesdienstes an Sonn- und Festtagen erforderliche Zeit und
Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen nicht entziehen. Er
hat den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anzuhalten und vor
Ausschweifungen zu bewahren.

§. 127.

Der Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen. Dem-
jenigen gegenüber, welcher an Stelle des Lehrherrn seine Ausbildung zu leiten
hat, ist er zur Folgsamkeit verpflichtet.

§.  128.

Das Lehrverhältniß kann, wenn eine längere Frist nicht vereinbart ist,
während der ersten vier Wochen nach Beginn der Lehrzeit durch einseitigen
Rücktritt aufgelöst werden. Eine Vereinbarung, wonach diese Probezeit mehr
als drei Monate betragen soll, ist nichtig.

Nach Ablauf der Probezeit kann der Lehrling vor Beendigung der verab-
redeten Lehrzeit entlassen werden, wenn einer der im §. 123 vorgesehenen Fälle
auf ihn Anwendung findet.

Von Seiten des Lehrlings kann das Lehrverhältniß nach Ablauf der
Probezeit aufgelöst werden:

1. wenn einer der im §. 124 unter Nr. 1, 3 bis 5 vorgesehenen Fälle

vorliegt;
2. wenn der Lehrherr seine gesetzlichen Verpflichtungen gegen den Lehr-

ling in einer die Gesundheit, die Sittlichkeit oder die Ausbildung des
Lehrlings gefährdenden Weise vernachlässigt, oder das Recht der väter-
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lichen Zucht mißbraucht oder zur Erfüllung der ihm vertragsmäßig
obliegenden Verpflichtungen unfähig wird.

Der Lehrvertrag wird durch den Tod des Lehrlings aufgehoben. Durch
den Tod des Lehrherrn gilt der Lehrvertrag als aufgehoben, sofern die Auf-

hebung innerhalb vier Wochen geltend gemacht wird.

§. 129.

Bei Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem Lehrling unter
Angabe des Gewerbes, in welchem der Lehrling unterwiesen worden ist, über
die Dauer der Lehrzeit und die während derselben erworbenen Kenntnisse und
Fertigkeiten, sowie über sein Betragen ein Zeugniß auszustellen, welches von
der Gemeindebehörde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist.

An Stelle dieser Zeugnisse können, wo Innungen oder andere Vertretungen
der Gewerbetreibenden bestehen, die von diesen ausgestellten Lehrbriefe treten.

§. 130.

Verläßt der Lehrling in einem durch dies Gesetz nicht vorgesehenen Falle
ohne Zustimmung des Lehrherrn die Lehre, so kann letzterer den Anspruch auf
Rückkehr des Lehrlings nur geltend machen, wenn der Lehrvertrag schriftlich
geschlossen ist. Die Polizeibehörde kann in diesem Falle auf Antrag des Lehr-

herrn den Lehrling anhalten, so lange in der Lehre zu verbleiben, als durch
gerichtliches Urtheil das Lehrverhältniß nicht für aufgelöst erklärt ist. Der Antrag
ist nur zulässig, wenn er binnen einer Woche nach dem Austritte des Lehrlings
gestellt ist. In Falle der Weigerung kann die Polizeibehörde den Lehrling

zwangsweise zurückführen lassen, oder durch Androhung von Geldstrafe bis zu
fünfzig Mark oder Haft bis zu fünf Tagen zur Rückkehr ihn anhalten.

§. 131.

Wird von dem Vater oder Vormund für den Lehrling, oder, sofern der
letztere großjährig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Erklärung
abgegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder anderen Berufe
übergehen werde, so gilt das Lehrverhältniß, wenn der Lehrling nicht früher
entlassen wird, nach Ablauf von vier Wochen als aufgelöst. Den Grund der
Auflösung hat der Lehrherr in dem Arbeitsbuche zu vermerken.

Binnen neun Monaten nach der Auflösung darf der Lehrling in demselben
Gewerbe von einem anderen Arbeitgeber ohne Zustimmung des früheren Lehr-
herrn nicht beschäftigt werden.

 §. 132.

Erreicht das Lehrverhältniß vor Ablauf der verabredeten Lehrzeit sein Ende,
so kann von dem Lehrherrn oder von dem Lehrling ein Anspruch auf Ent-

schädigung nur geltend gemacht werden, wenn der Lehrvertrag schriftlich geschlossen
ist. In den Fällen des §. 128 Abs. 1 und 4 kann der Anspruch nur geltend
gemacht werden, wenn dieses in dem Lehrvertrage unter Festsetzung der Art und
Höhe der Entschädigung vereinbart ist.



—207 —

Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb vier
Wochen nach Auflösung des Lehrverhältnisses im Wege der Klage oder Einrede

geltend gemacht ist. §. 133.

Ist von dem Lehrherrn das Lehrverhältniß aufgelöst worden, weil der
Lehrling die Lehre unbefugt verlassen hat, so ist die von dem Lehrherrn bean-
spruchte Entschädigung, wenn in dem Lehrvertrage ein Anderes nicht ausbedungen
ist, auf einen Betrag festzusetzen, welcher für jeden auf den Tag des Vertrags-
bruches folgenden Tag der Lehrzeit, höchstens aber für sechs Monate, bis auf

die Hälfte des in dem Gewerbe des Lehrherrn den Gesellen oder Gehülfen orts-
üblich gezahlten Lohnes sich belaufen darf.

Für die Zahlung der Entschädigung sind als Selbstschuldner mitverhaftet
der Vater des Lehrlings sowie derjenige Arbeitgeber, welcher den Lehrling zum
Verlassen der Lehre verleitet oder welcher ihn in Arbeit genommen hat, obwohl

er wußte, daß der Lehrling zur Fortsetzung eines Lehrverhältnisses noch ver-
pflichtet war. Hat der Entschädigungsberechtigte erst nach Auflösung des Lehr-
verhältnisses von der Person des Arbeitgebers, welcher den Lehrling verleitet

oder in Arbeit genommen hat, Kenntniß erhalten, so erlischt gegen diese der
Entschädigungsanspruch erst, wenn derselbe nicht innerhalb vier Wochen nach
erhaltener Kenntniß geltend gemacht ist.

4. Verhältnisse der Fabrikarbeiter.

§. 134.

Auf Fabrikarbeiter finden die Bestimmungen der §§. 121 bis 125 oder,
wenn die Fabrikarbeiter als Lehrlinge anzusehen sind, die Bestimmungen der
§§. 126 bis 133 Anwendung.

§. 135.

Kinder unter zwölf Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden.
Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer

von sechs Stunden täglich nicht überschreiten.
Kinder, welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in

Fabriken nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer
von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr ge-
nehmigten Lehrplane einen regelmäßigen Unterricht von mindestens drei Stunden
täglich genießen.

Junge Leute zwischen vierzehn und sechszehn Jahren dürfen in Fabriken
nicht länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden.

Wöchnerinnen dürfen während drei Wochen nach ihrer Niederkunft nicht

beschäftigt werden.  §. 136.

Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§. 135) dürfen nicht vor
5 Uhr Morgens beginnen und nicht über 8 Uhr Abends dauern. Zwischen
den Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstage regelmäßige Pausen gewährt
werden. Die Pausen müssen für Kinder eine halbe Stunde, für junge Leute
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zwischen vierzehn und sechszehn Jahren Mittags eine Stunde, sowie Vormittags
und Nachmittags je eine halbe Stunde mindestens betragen.

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung
in dem Fabrikbetriebe überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen
nur dann gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Theile des Betriebes,
in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig
eingestellt werden.

An Sonn- und Festtagen, sowie während der von dem ordentlichen
Seelsorger für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kom-
munion- Unterricht bestimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht be-
schäftigt werden.
 §. 137.

Die Beschäftigung eines Kindes in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem
Arbeitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Eines
Arbeitsbuches bedarf es daneben nicht.

Die Arbeitskarten werden auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters
oder Vormundes durch die Ortspolizeibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt;
ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so kann die Gemeindebehörde

die Zustimmung desselben ergänzen. Sie haben den Namen, Tag und Jahr
der Geburt sowie die Religion des Kindes, den Namen, Stand und letzten
Wohnort des Vaters oder Vormundes und außerdem die zur Erfüllung der
gesetzlichen Schulpflicht (§. 135) getroffenen Einrichtungen anzugeben.

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Ver-

langen jederzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater
oder Vormund wieder auszuhändigen. Ist die Wohnung des Vaters nicht zu
ermitteln, so erfolgt die Zustellung der Arbeitskarte an die Mutter oder den
sonstigen nächsten Angehörigen des Kindes.

§. 138.

Sollen jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der
Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine
schriftliche Anzeige zu machen.

In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäf-
tigung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen, sowie

die Art der Beschäftigung anzugeben. Eine Aenderung hierin darf, abgesehen
von Verschiebungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne
Arbeitsschichten nothwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende
weitere Anzeige der Behörde gemacht ist.

In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrik-
räumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die
Augen fallenden Stelle ein Verzeichniß der jugendlichen Arbeiter unter Angabe
ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der
Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten
Räumen eine Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu

bestimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestim-
mungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter enthält.
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§. 139.

Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer
Fabrik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in §. 135 Abs. 2
bis 4 und in §. 136 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier

Wochen durch die höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichs-
kanzler nachgelassen werden. In dringenden Fällen solcher Art, sowie zur Ver-
hütung von Unglücksfällen kann die Ortspolizeibehörde, jedoch höchstens auf die
Dauer von vierzehn Tagen, solche Ausnahmen gestatten.

Wenn die Natur des Betriebes oder Rücksichten auf die Arbeiter in ein-

elnen Fabriken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen
Arbeiter in einer anderen als der durch §. 136 vorgesehenen Weise geregelt wird,

so kann auf besonderen Antrag eine anderweite Regelung hinsichtlich der Pausen
durch die höhere Verwaltungsbehörde, im übrigen durch den Reichskanzler

erstattet werden. Jedoch dürfen in solchen Fällen die jugendlichen Arbeiter nicht
länger als sechs Stunden beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeitsstunden

nicht Pausen von zusammen mindestens einstündiger Dauer gewährt werden.
Die auf Grund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen

müssen schriftlich erlassen werden.

 §. 139a.

Durch Beschluß des Bundesraths kann die Verwendung von jugendlichen
Arbeitern sowie von Arbeiterinnen für gewisse Fabrikationszweige, welche mit
besonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich
untersagt oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. Ins-
besondere kann für gewisse Fabrikationszweige die Nachtarbeit der Arbeiterinnen
untersagt werden.

Durch Beschluß des Bundesraths können für Spinnereien, für Fabriken,
welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden, oder welche sonst durch
die Art des Betriebes auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen
sind, sowie für solche Fabriken, deren Betrieb eine Eintheilung in regelmäßige
Arbeitsschichten von gleicher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf
bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnahmen von den in §. 135 Abs. 2 bis
4 und in §. 136 vorgesehenen Beschränkungen nachgelassen werden. Jedoch darf
in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von sechsunddreißig
Stunden und für junge Leute die Dauer von sechszig, in Spinnereien von

sechsundsechszig Stunden wöchentlich nicht überschreiten.
Die durch Beschluß des Bundesraths getroffenen Bestimmungen sind dem

nächstfolgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der
Reichstag dies verlangt.

§. 139b.

Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§. 135 bis
139a sowie des §. 120 Abs. 3 in seiner Anwendung auf Fabriken ist aus-
schließlich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landes-
regierungen zu ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Aus-

*
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übung dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbeson-
dere das Recht zur jederzeitigen Revision der Fabriken zu. Sie sind, vorbehaltlich
der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer
Kenntniß gelangenden Geschäfts- und Betriebsverhältnisse der ihrer Revision
unterliegenden Fabriken zu verpflichten.

Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in den
einzelnen Bundesstaaten vorbehalten.

Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Thätigkeit
zu erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bundes-
rath und dem Reichstag vorzulegen.

Auf Antrag der Landesregierungen kann für solche Bezirke, in welchen
Fabrikbetriebe gar nicht oder nur in geringem Umfange vorhanden sind, durch

Beschluß des Bundesraths von der Anstellung besonderer Beamten abgesehen
werden.

Die auf Grund der Bestimmungen der §§. 135 bis 139a sowie des
§. 120 Abs. 3 in seiner Anwendung auf Fabriken auszuführenden amtlichen
Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht,
während die Fabriken im Betriebe sind, gestatten.

Artikel 2.

An Stelle der nachstehend bezeichneten Vorschriften der Gewerbeordnung
treten die folgenden Bestimmungen:

1. an Stelle des §. 146:

Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark und im Unvermögensfalle mit
Gefängniß bis zu sechs Monaten werden bestraft:

1. Gewerbetreibende, welche bei der Zahlung des Lohnes oder bei dem
Verkaufe von Waaren an die Arbeiter dem §. 115 zuwiderhandeln;

2. Gewerbetreibende, welche den §§. 135, 136 oder den auf Grund der
§§. 139, 139a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder

jugendlichen Arbeitern Beschäftigung geben.

Die Geldstrafen fließen der im §. 116 bezeichneten Kasse zu.

2. an Stelle des ersten Absatzes des §. 147:

Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögensfalle mit
Haft wird bestraft:

1. wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, zu dessen
Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung (Konzession, Appro-
bation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die vorschriftsmäßige Genehmi-
gung unternimmt oder fortsetzt, oder von den in der Genehmigung

festgesetzten Bedingungen abweicht;
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2. wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rücksicht auf die Lage oder
Beschaffenheit der Betriebsstätte oder des Lokals eine besondere Ge-
nehmigung erforderlich ist (§§. 16 und 24), ohne diese Genehmigung
errichtet, oder die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Ge-
nehmigung ertheilt worden, nicht innehält, oder ohne neue Genehmi-
gung eine wesentliche Veränderung der Betriebsstätte oder eine Ver-
legung des Lokals oder eine wesentliche Veränderung in dem Betriebe
der Anlage vornimmt;

3. wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Wundarzt, Augen-
arzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet oder sich einen ähn-
lichen Titel beilegt, durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber
desselben sei eine geprüfte Medizinalperson;

4. wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den Bestimmungen des
§. 120 zuwiderhandelt.

3. an Stelle des ersten Satzes des §. 148:

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark und im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft:

4. an Stelle der Nr. 9 und 10 des §. 148:

9. wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehrlinge
verletzt;

10. wer wissentlich der Bestimmung im §. 131 Abs. 2 zuwider einen Lehr-
ling beschäftigt.

5. an Stelle des ersten Satzes des §. 149:

Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft
bis zu acht Tagen wird bestraft:

6. an Stelle der Nr.7 des §. 149:

7. wer es unterläßt, den durch §§. 138 und 139b für ihn begründeten
Verpflichtungen nachzukommen.

7. an Stelle des §. 150:

Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft
bis zu drei Tagen für jeden Fall der Verletzung des Gesetzes wird bestraft:

1. wer den Bestimmungen der §§. 106 bis 112 zuwider einen Arbeiter
in Beschäftigung nimmt oder behält;

2. wer den Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung der Arbeitsbücher
und Arbeitskarten zuwiderhandelt,

3. wer vorsätzlich ein auf seinen Namen ausgestelltes Arbeitsbuch unbrauch-
bar macht oder vernichtet.
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8. an Stelle des §. 154:

Die Bestimmungen der §. 105 bis 133 finden auf Gehülfen und Lehr-
linge in Apotheken und Handelsgeschäften keine Anwendung.

Die Bestimmungen der §§. 134 bis 139b finden auf Arbeitgeber und

Arbeiter in Werkstätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von
Dampfkraft stattfindet, sowie in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften ent-
sprechende Anwendung.

In gleicher Wese finden Anwendung die Bestimmungen der §§. 115
bis 119 und 135 bis 139b auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken,

Salinen Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder
Gruben.

Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der in Absatz 3 bezeichneten Art nicht
unter Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestim-
mung des §. 146.

Artikel 3.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1879 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais bei Potsdam, den 17. Juli 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Kaisers:

(L. S.) Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Fürst v. Bismarck.
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(Nr. 1260.) Auslieferungsvertrag zwischen dem
Deutschen Reich und Spanien.
Vom 2. Mai 1878.

Nachdem Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen, und Seine
Majestät der König von Spanien über-
eingekommen sind, einen Vertrag wegen
gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher
Aauschlietn, haben Allerhöchstdieselben
zu diesem Zwecke mit Vollmacht versehen,
und zwar:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:

den Herrn Bernhard Ernst von

Bülow,Alerhöchsthren Staats-sekretär des Auswärtigen Amts
und Staatsminister, Ritter des
preußischen Rothen Adler-Ordens
erster Klasse, des Kronen-Ordens
erster Klasse mit dem Emaillebande
des Rothen Adler-Ordens und
der dritten Klasse des Kronen-
Ordens am Erinnerungsbande,

Groß- Komthur des Königlichen

Laugordens von Hohengollern,roßkreuz des Königlich spani-
schen Ordens Carls III. etc. etc.;

Seine Majestät der König von
Spanien:

Don Francisco Merry y
Colom, Grafen von Benomar,
Allerhöchstihren außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät dem

Deutschen Kaiser, König von
Preußen, Großkreuz der Königlich
spanischen Orden Carls III. und

Isabella der Katholischen, Ritter

(Nr. 1260.) Tratado de extradicion entre

el Imperio Aleman y Espana,

de 2 de Mayo de 1878.

Su Majestad el Emperador de Ale-
mania, Rey de Prusia y Su Majestad-
el Rey de Espana, habiendo resuelto
de comun achuerdo celebrar un Tra-

tado para la extradicion reciproca
de malhechores han nombrado al

electo por sus Plenipotenciarios, à
Saber:

Su Majestad el Emperador de
Alemania, Rey de Prusia:

al Schor Bernhard Ernst

von Bülow, condecorado con

la Orden de primera clase del

Aguila Roja de Prüsia, con la
de igual clase de la Corona
Con los colores de la cinta del

Aguila Roja en esmalte, y con
la de tercera clase de la misma

Orden de la Corona con la

cinta conmemorativa, Gran Co-
mendador de la Orden de la

Casa Rcal de Hohenzollern,
Caballero Cran Cruz de la

Real y distinguida Orden de
Carlos III., etc. etc. etc., Su
Sccretario de Estado en el

departamento de negocios ex-
trangeros, y Nlinistro de Estado;

Su Majestad cel Rey de Espana:

a Don Francisco Merry y
Colom, Conde de Benomar,
Caballero Gran Cruz de la

Real y distinguidn Orden de
Carlos III., y de la Real de

Sabel de Catolica, Ccondecorado

con la Orden de primera clase

del Aguila Roja de Prüsia etc.
ete. ete. „ Su Enviado
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des Königlich preußischen Rothen
Adler-Ordens erster Klasse etc. etc.;

welche, nach gegenseitiger Mittheilung
ihrer in guter und gehöriger Form be-
fundenen Vollmachten, über folgende Ar-
tikel übereingekommen sind:

Artikel 1.

Die hohen vertragenden Theile ver-
pflichten sich durch gegenwärtigen Vertrag,
sich einander in allen nach den Bestim-
mungen desselben zulässigen Fällen die-

jenigen Personen auszuliefern welche
wegen einer der nachstehend aufgezählten
strafbaren, im Gebiete des ersuchenden
Staates begangenen und daselbst straf-
baren Handlungen, sei es als Thäter
oder Theilnehmer, verurtheilt oder in An-
klagestand versetzt oder zur gerichtlichen
Untersuchung gezogen worden sind und
im Gebiete des anderen Theils sich auf-

halten, nämlich:
1. wegen Todtschlags, Mordes, Gift-

mordes, Elternmordes und Kindes-

mordes;
2. wegen vorsätzlicher Abtreibung der

Leibesfrucht,
3. wegen Aussetzung eines Kindes unter

sieben Jahren oder vorsätzlicher Ver-
lassung eines solchen in hülfloser
Lage;

4. wegen Raubes, Verheimlichung,
Entführung, Unterdrückung, Ver-
wechselung oder Unterschiebung eines
Kindes;

5. wegen Entführung einer minder-

jährigen Person;
6. wegen vorsätzlicher und rechtswidriger

Beraubung der persönlichen Freiheit
eines Menschen, insofern sich eine
Privatpersonderselbenschuldigmacht;

Extraordinarioy Ministro Pleni-
potenciario cerca de Su Ma-

Jestal el Emperador de Ale-
mania, Rey de Prusia;

los cuales, despues de haberse co-
municado sus plenos poderes y hallä-
dolos en buena y debida forma, han

convenido en los articulos siguientes:

Articulo 1

Las altas Partes contratantes se

obligan por cl presente Tratado á
entregarse reciprocamente en todos
los casos due las cläusulas del mismo

expresan, los individuos que por al-

guno de los hechos abajo enumerados,
cometidos y punibles en el territorio

de la parte reclamante, han sido,
como autores 6 Ccomplices, condenados,

acusados 6 sometidos d un procedi-
miento criminal y residan en el terri-

torio de la otra parte, 4 saber:

1° Por homicidio, asesinato, envene-

namiento, parricidio 6 infanti-
cidio.

2° Por aborto voluntario.

3° Por CNposicion de un nil#o menor

de siete alos 6 su abandono pre-

meditado en estado tal due le

Prive de todo recurso.

Por robo, ocultacion, sustraccion,

supresion, sustitucion 0 suposi-
cion de un nino.

1—
#

S
#%

I’or rapto 6 robo de una per-
sona menor de edead.

6° Por la privacion voluntaria 6
ilegal de la libertad indtwidual
de una persona, cometida por

un Particular.



11. wegen Nothzucht;

7. wegen Eindringens in eine fremde

Wohnung, insofern sich eine Privat-
person derselben schuldig macht und
die Handlung nach derGesetzgebung
beider Theile strafbar ist;
8.  wegen Bedrohung mit Begehung
eines Verbrechens;

9. wegen unbefugter Bildung einer

Bande, in der Absicht, Personen
oder Eigenthum anzugreifen;

10.  wegen mehrfacher Ehe;

12.  wegen Vornahme unzüchtiger Hand-
lungen mit Gewalt oder unter
Drohungen in den von der Gesetz-

gebung beider Theile mit Strafe
bedrohten Fällen;

13. wegen Vornahme unzüchtiger Hand-
lungen mit oder ohne Gewalt oder
Drohungen an einer Person des
einen oder anderen Geschlechts unter

vierzehn oder unter zwölf Jahren,
je nachdem auf die verfolgte That
die in dem Gebiete des einen oder

des anderen der vertragenden Theile

geltenden strafgesetzlichen  Bestim-
mungen Anwendung finden, sowie
wegen Verleitung solcher Personen

zur Verübung oder Duldung un-
züchtiger Handlungen;

14.  wegen gewohnheitsmäßiger Kuppelei
mit minderjährigen Personen des
einen oder anderen Geschlechts;

15. wegen vorsätzlicher Mißhandlung
oder Verletzung eines Menschen,
welche eine voraussichtlich unheilbare
Krankheit oder dauernde Arbeits-
unfähigkeit oder den Verlust des un-
umschränkten Gebrauchs eines Or-
gans, eine schwere Verstümmelung
oder den Tod, ohne den Vorsatz zu
tödten, zur Folge gehabt hat;

wegen Raubes und Diebstahls;
Reichs-Gesetbl. 1878,

Por atentado contra la inviolabi-

lidad del domicilio cometido por

un particular y penado por la

legislacion de ambas partes.

Por amenaza de causar un mal

due constituya delito grave.

Por formar una asociacion ilegal

con el propösito de atentar contra

las personas 6 contra la pro-

Piedad.
Por bigamia.

 HPor violacion.

Por atentados contra el pudor
con riolencia 6 amenazas en los

Casos penados por la legislacion
de ambos paises.

 Por atentados contra el pudor
con 6 sin violencia 6 amcnazas

contra jövenes de uno u otro
sexo de menos de catorcec o de

docc asios, scegun qduc tengan
aplicacion al caso duc se per-

siguc, las disposiciones Penales
due rigen en el territorio de una

U otra de las partes contratantes,

y por indueir los mismos ã la

Cjecucion 6 consentimiento de
actos deshoncstos.

Por excitacion habitual la mala

vida en personas de menor edad

de uno y otro sexo.

 Por golpcs, heridas 0 malos tra-
tos Voluntarios d una Dersona,

cuyas consccuencias produzcan
una enfermedad al parecer ineu-

rable, la inutilidad perpetua Para
el trabajo, la perhal del uso

completo de un miembro, u or-

gano, ung mutilacion grave 6 la

muerte sin intencion de causarla.

Por robo yhurto.
4
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17. wegen Unterschlagung, Untreue und
Erpressung in den Fällen, in welchen
diese Handlungen von der Gesetz-

gebung beider vertragenden Theilemit Strafe bedroht sind;

18. wegen Betruges in denjenigen Fällen,
in welchen derselbe nach der Gesetz-
gebung beider Theile als Verbrechen
oder Vergehen strafbar ist;
wegen betrüglichen Bankerutts und
betrüglicher Benachtheiligung einer
Konkursmasse;

20. wegen Meineides;

21.  wegen falschen Zeugnisses und wegen
falschen Gutachtens eines Sachver-
ständigen oder Dolmetschers, in den
Fällen, in welchen diese Handlungen
von der Gesetzgebung beider Theile
mit Strafe bedroht sind;

22. wegen Verleitung eines Zeugen,

Sachverständigen oder Dolmetschers
zum Meineide;

23. wegen Fälschung von Urkunden oder

telegraphischen Depeschen in betrüge-
rischer Absicht oder in der Absicht,

jemandem zu schaden, sowie wegen
wissentlichen Gebrauchs falscher oder
gefälschter Urkunden und telegra-
phischer Depeschen in betrügerischer
Absicht oder in der Absicht, jeman-
dem zu schaden;

24. wegen vorsätzlicher und rechtswidri-

ger Beschädigung, Vernichtung oder
Unterdrückung einer öffentlichen oder
Privaturkunde, begangen in der Ab-
sicht, einem anderen zu schaden;

25. wegen Fälschung oder Verfälschung

von Stempeln, Stempelzeichen,
Marken oder Siegeln, in der Ab-
sicht, sie als echte zu verwenden, und
wegen wissentlichen Gebrauchs fal-
scher oder gefälschter Stempel,
Stempelzeichen, Marken oder Siegel;

Por despojo, abuso de confianza
y exaceion con violencia 6 ame-

nazas en los casos en que estos

actos scan punibles conforme 4

la legislacion de ambas partes
Ccontratantes.

- Por estafa 6 engaflo en los casos

considerados como ecrimenes d de-

litos por la legislacion de ambas

Partes contratantes.

 Por bancarrota fraudulenta y
dalio fraudulento dà la masa del

capital de la quiebra.

. Por pernjurio.

. Por falso testimonio y declara-

cion falsa de un perito é de un

intéerprete en los casos due estos

hechos sean castigados por la

legislacion de ambos Haises.

 Dor soborno de testigos, peritos
6 intérpretes.

 „Por falsilicacion de documentos

6 de despachos telegräficos co-
metida con intencion de fraude

6 de penjudicar á otro, y por el
uso d sabiendas de documentos

cdespachos telegrälicos falsos
con intencion de fraude d de

Perjudicar à otro.

Por deterioro, destruccion su-

hocsion Voluntaria 6 ilegal de un
documento püblico d privado co-
metidas con intencion de perju-
dicar à otro.

 TPor falsilicacion de troqucles 6
Dunzoncs, timbres, marcas6 sel-
los con el objeto de emplearlos
como legitimos, y por el uso 5

sabiendas de nohuches 6 Ppunzo-
nes, timbres, marcas 6 sellos fal-

Sillcados.
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26. wegen Falschmünzerei, nämlich wegen
Rachmachens und Veränderns von
Metall· und Papiergeld, sowie wegen
wissentlichen Ausgebens und Inum-
laufsetzens von nachgemachtem oder

verfälschtem Metall- oder Papier-
geld; .

27.  wegen Nachmachens und Verfälschens
von Bankbillets und anderen vom

Staate oder unter Autorität des

Staates von Korporationen, Gesell-

schaften oder Privatpersonen aus-
gegebenen Schuldverschreibungen und
sonstigen Werthpapieren, sowie wegen
wissentlichen Ausgebens und Inum-
laufsetzens solcher nachgemachten oder
gefälschten Bankbillets, Schuldver-
schreibungen und anderer Werth-
papiere;
28.  wegen vorsätzlicher Brandstiftung;
29.  wegenUnterschlagung und Erpressung
seitens öffentlicher Beamten;

30.  wegen Bestechung öffentlicher Be-
amten zum Zweck einer Verletzung

ihrer Amtspflicht;
31.  wegen folgender strafbarer Hand-
lungen der Schiffsführer und Schiffs-
mannschaften auf Seeschiffen:
a) vorsätzliche und rechtswidrige

störung eines Schiffes,
b) vorsätzlich bewirkte Strandung

eines Schiffes,
c) Widerstand mit Thätlichkeiten

gegen den Schiffsführer, wenn

dieser Widerstand von mehreren
Schiffsleuten auf Verabredung
gemeinschaftlich geleistet ist;

32.  wegen vorsätzlicher und rechtswidriger
gänzlicher oder theilweiser Zerstörung
von Eisenbahnen, Dampfmaschinen
oder Telegraphenanstalten;

wegen vorsätzlicher Störung eines
Eisenbahnzuges auf der Fahrbahn

öffentlicher Be-
einer Verletzung

8
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26.

-

28.

29.

30.

31.

32.

Por moneda salsa eomprendiendo
la falsificacion 6 alteracion del

Valor de las moncdas y del pa-

pel moneda, y por expender y
Poner en circulacion 4 sabiendas

moneda 6 papel moncda falsifi-
cados 06 alterados.

 „Por imitacion y falsilicacion de
billetes de banco 6 de titulos de

la deuda u otros valores emiti-

dos por el Estado 6 por corpo-

raciones, sociedades 6 particu-
lares, con la autorizacion del

Estado, y por expender y poner
en cireulacion es billetes de

Banco, titulos de la deuda uotros
Valores imitados dG falsificados.

Por incendio voluntario.

Por malversacion de caudales y

Naccion ilegal cometidas por

funcionarios Düblicos.
Por soborno de fümcionarios pü-
blicos para due falten à los de-

beres de su cargo.

Por los signientes delitos come-

tidos por los Capitanes 6 tripu-
laciones de buqucs de alto bordo:
) Destruccion voluntaria é ile-

gal de un buque;
b) Encallamiento voluntario de

un buque;

J%0) Resistencia con vias de hecho

contra el Capitan de un bu-

duc si tal resistencia so efec-

tüa por varios tripulantes,
despucs de haberse concer-

tado con cste objeto.

Por destruccion ilegal y volun-
taria, total 6 parcial de ferro-

carriles, mäquinas de vapor 6
aparatos telegräficos;

por poncr voluntariamente
obstäculo à la circulacion de los

4
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durch Aufstellen, Hinlegen oder Hin-
werfen von Gegenständen, durch
Verrückung von Schienen oder ihrer
Unterlagen, durch Wegnahme von
Weichen oder Bolzen oder durch Be-
reitung von Hindernissen anderer
Art, welche dazu geeignet sind, den
Zug aufzuhalten oder aus den Schie-
nen zu bringen;

33. wegen vorsätzlicher und rechtswidriger

Zerstörung oder Beschädigung von
Gräbern, öffentlichen Denkmälern
oder öffentlich ausgestellten Kunst-
gegenständen, von baulichen An-
lagen, Lebensmitteln, Waaren oder
anderen beweglichen Sachen, von
Feldfrüchten, Pflanzen aller Art,
Bäumen oder Pfropfreisern, von

landwirthschaftlichen Geräthschaften,
von Haus- oder anderen Thieren,
— in denjenigen Fällen, in welchen

diese Handlungen nach der Gesetz-
gebung beider vertragenden Theile
als Verbrechen oder Vergehen straf-
bar sind;

34. wegen Verhehlung von Sachen,

welche durch eines der im gegen-
wärtigen Vertrage vorgesehenen Ver-
brechen oder Vergehen erlangt worden
sind, wofern diese Handlung nach
der Gesetzgebung der beiden vertrag-
schließenden Theile strafbar ist.

Es kann indessen, wenn das Verbrechen

oder Vergehen, wegen dessen ein Antrag
auf Auslieferung gestellt wird, außerhalb
des Gebietes des ersuchenden Theils be-
gangen worden ist, diesem Antrage als-
dann stattgegeben werden, wenn nach der
Gesetzgebung des ersuchten Staates wegen
derselben, außerhalb seines Gebietes be-
gangenen Handlungen eine gerichtliche
Verfolgung statthaft ist.

Artikel 2.

Die Auslieferung kann auch wegen
Versuches einer der im Artikel 1 auf-

3 2

3 T

trenes colocando cualquier objeto
en la via férrea; por levantar
los carriles 0 las traviesas arran-

cando agujas, clavos G tornillos,
y por emplear cualquier otro
medio para detener un tren y

hacerle descarrilar.

33. Por destruccion deterioro vo-

luntario 6 ilegal de sepulcros,
monumentos püblicos u objetos
artisticos expucstos en lugares

üblicos, de obras yecdiflcios,
he viveres, mercancias u otras

Dropiedades mueblcs, de cosechas,
Plantas de toda especie, ärboles
0 injertos, de aperos de labranza,
de animales domcCsticos u otros

en los casos en que estos hechos

scan punibles como crimenes 6

delitos en la legislacion de am-

bos Daises contratantes.

34. Por la ocultacion de objetos ad-
duiridos por uno de los delitos
duc en cste Tratado se cnume-

ran siempre due este acto sea

Huaible Por las leyes de ambos
Estados.

Aunquc el crimen 0 delito qdue
motiva la demanda de Cxtradicion

haya sido comctido fucra del territo-

rio de la parte reclamante, se podrá
acccder à dicha demanda. si las leyes
del Estado d quien se dirige autori-
Zzan cl castigo de tal crimen delito
comctido füucra de su territorio.

Articulo 2,

Tambien podrä tener lugar la ex-

tradicion por la tentativa de los hechos



geführten strafbaren Handlungen statt-
finden, wenn der Versuch derselben nach

der Gesetzgebung der beiden vertragenden
Theile mit Strafe bedroht ist.

Artikel 3.

Kein Deutscher wird von Seiten der

Regierungen des Deutschen Reichs an
die spanische Regierung, und von Seiten
dieser kein Spanier an eine Regierung
des Deutschen Reichs ausgeliefert werden.

Ist die reklamirte Person weder ein
Deutscher noch ein Spanier, so kann
der Staat, an welchen der Auslieferungs-
antrag gerichtet wird, von dem gestellten
Antrage diejenige Regierung, welcher der
Verfolgte angehört, in Kenntniß setzen,
und wenn diese Regierung ihrerseits den
Angeschuldigten beansprucht, um ihn vor
ihre Gerichte zu stellen, so kann diejenige
Regierung, an welche der Auslieferungs-

antrag gerichtet ist, den Angeschuldigten
nach ihrer Wahl der einen oder der an-

deren Regierung ausliefern.

Artikel 4.

Die Auslieferung soll nicht stattfinden,
wenn die von einer Regierung des Deut-

schen Reichs reklamirte Person in Spa-
nien, die seitens der spanischen Regierung
reklamirte Person in einem der Staaten
des Deutschen Reichs wegen derselben
strafbaren Handlung, wegen deren die
Auslieferung beantragt wird, in Unter-
suchung gewesen und außer Verfolgung

gesetzt worden, oder sich noch in Unter-
suchung befindet, oder bereits bestraft
worden ist.

Wenn die von einer Regierung des

Deutschen Reichs reklamirte Person in
Spanien, oder wenn die seitens der

spanischen Regierung reklamirte Person
in einem der Staaten des Deutschen
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cnumerados en el articulo 1° i tal

tentativa es punible por las leyes de
ambas partes contratantes.

Articulo 3.

Ningun Aleman serä entregado
or ninguno de los Gobiernos del

mperio Aleman al Gobierno Espadlol.
ni este entregarä ningun Espanol à
ninguno de los Gobiernos del #npio“
Aleman.

Cuando cl individuo cuya extra-
dicion sc reclama no sea Aleman ni

Espanol, cl Gobierno que debe con-
roslerla Podrä notilicar la demanda
duc le ha sido dirigida al del pais
à que pertenezca el individuo recla-

mado, y si cste Gobierno pidiese la

entrega del acusado para due le
juzguen sus Tribunales, el Gobierno
à qduien se haya dirigido la demanda
de extradicion podrá, d su arbitrio,
entregarlo à und u à otro de dichos
Gobiernos.

Articulo 4°

No tendrá lugar la extradicion si
Wel individuo reclamado por un Go-

bierno del Imperio Aleman, ha sido
Derseguido 6 encausado y absuelto,
 Se halla aun procesado ö ha sido

Jacastigado en Espana, 6 si cl in-
dividuo reclamado por el Gobierno

Espanol, ha sido PDerseguido d encau-
sado y absuclto, 6 estä aun proce-

sado 6 ha sida y# castigado en

alguno de los Estados del Imperio
Aleman por el mismo hecho criminal
duc sirve de motivo d la demanda

de extradicion.
Si la persona reclamada por uno de

los Gobiernos del Imperio Aleman se

halla encausada en Espana, ò vice-

versa, si la persona reclamada por el

Gobierno Español se halla encausada
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Reichs wegen einer anderen strafbaren

Handlung in Untersuchung ist, so sollihre Auslieferung bis zur Beendigung
dieser Untersuchung und vollendeter Voll-
streckung der etwa gegen sie erkannten
Strafe aufgeschoben werden.

Artikel 5.

Wenn eine reklamirte Person Ver-
bindlichkeiten gegen Privatpersonen ein-
gegangen ist, an deren Erfüllung sie durch
die Auslieferung verhindert wird, so soll
dieselbe dennoch ausgeliefert werden, und
es bleibt dem dadurch beeinträchtigten
Theile überlassen, seine Rechte vor der
zuständigen Behörde geltend zu machen.

Artikel 6.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen
Vertrages finden auf solche Perfonen,
die sich irgend eines politischen Ver-
brechens oder Vergehens schuldig gemacht
haben, keine Anwendung. Die Person,
welche wegen eines der in Artikel 1 und 2

angeführten gemeinen Verbrechen oder
Vergehen ausgeliefert worden ist, darf
demgemäß in demjenigen Staate, an
welchen dle Auslieferung erfolgt ist, in
keinem Falle wegen eines von ihr vor der

Auslieferung verübten politischen Ver-
brechens oder Vergehens, noch wegen
einer Handlung, welche mit einem solchen
politischen Verbrechen oder Vergehen im

Zusammenhang steht, noch wegen eines
Verbrechens oder Vergehens, welches in

dem gegenwärtigen Vertrage nicht vor-
gesehen ist, zur Untersuchung gezogen und

bestraft werden; es sei denn, daß dieselbe,
nachdem sie wegen des Verbrechens oder
Vergehens, welches zur Auslieferung
Anlaß gegeben hat, bestraft oder end-

gültig freigesprochen  ist, während dreier
Monate im Lande bleibt oder nach Ver-

lassen dessolben wieder in dasselbe zurück-
kehrt.

Der Angriff gegen das Oberhaupt
einer fremden Reglerung oder gegen

een uno de los Estados del Imperio

Aleman, por otro crimen 6 delito, se

supenderd la extradicion hasta qdue se

termine la causa y haya sufrido el

delincuente la pena que se le im-

Ponga.

Articulo 5%

La extradicion no se suspenderáW

Dorque impida el cumplimiento de
obligaciones qdue el individuo recla-
mado haya contraido con particulares,
los cuales podrän hacer valer sus

derechos ante las autoridades compe-
tentes.

Articulo 6°

No son aplicables las disposiciones
de este Tratado à los duc hayan
Comctido algun crimen 6 Lello Poli-
tico. La persona entregada por undo
de los crimenes 6 delitos comunes

cnumerados en los articulos 1· y 2.

no podrä, por consiguiente, de nin-
gun modo, ser encausada ni casti-

gada en el pais al cual se concede
su entrega por un crimen delito

olitico cometido antes de la extra-

gicion, ni por un acto qdue tenga re-

lecion con dicho crimen 6 delito po-

litico, ni tampoco por un crimen 6

delito quc no se halla previsto por

el presente Tratado, 4 menos due

desques de haber sido Castigada 6
definitivamente absuelta del crimen 6

delito que motivö la extradicion per-
maneciese en el pais durante tres

meses 6 ausentändose regresare 4 el.

No se considerarä como delito po-
Llitico ni como hecho conexo con tal



Mitglieder seiner Familie soll weder als
politisches Vergehen, noch als mit einem
solchen in Zusammenhang stehend an-
gesehen werden, wenn dieser Angriff den
Thatbestand des Todtschlags, Mordes
oder Giftmordes bildet.

Artikel 7.

Die Auslieferung soll nicht stattfinden,
wenn nach den Gesetzen desjenigen Staa-
tes, in welchem der Verfolgte zur Zeit,
wo die Auslieferung beantragt wird sich
aufhält, Verjährung der strafgerichtlichen
Verfolgung oder der erkannten Strafe
eingetreten ist.

Artikel 8.

Die Auslieferung eines der in Ar-

tikel1und 2 aufgeführten strafbaren
Handlungen Beschuldigten soll bewilligt
werden auf Grund eines verurtheilenden
Erkenntnisses oder auf Grund eines
förmlichen Beschlusses des zuständigen
Gerichts auf Versetzung in den Anklage-
stand oder Eröffnung des Hauptverfah-
rens, oder auch auf Grund eines Haft-
befehls oder eines anderen von der zu-

ständigen Behörde erlassene Dokuments,
welches die gleiche Geltung hat undworin der Thatbestand sowie die darauf
anwendbare strafgesetzliche Bestimmung

genau angegeben ist, — insofern diese
Schriftstücke  in Urschrift oder in beglau-

bigter Abschrift und zwar in denjenigen
Formen beigebracht sind, welche die Gesetz-
gebung des die Auslieferung begehrenden

Staates vorschreibt.
Die Anträge auf Auslieferung er-

folgen im diplomatischen Wege. Der
Schriftwechsel und die Verhandlungen
können jedoch je nach den Umständen
des einzelnen Falles unmittelbar zwischen
der bei der Auslieferung betheiligten Re-
gierung des Deutschen Reichs und der

spanischen Reglerung stattfinden.
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delito el atentado contra el Soberano

5 Gefe de un Estado extrangero 6

contra los miembros de su familia

cuando tal atentado tenga el caräcter
de homicidio, asesinato 06 envenena-
miento.

Articulo 7.

La extradicion no podrá conce-

derse si hubicse prescrito el delito 0
la pena segun las leyes del pais en
duc se encuentre el individuo recla-

mado cuando se Pida su extradicion.

Articulo 8e

La Cxtradicion de las personas

acusadas de los crimenes 6 delitos

enumerados en los articulos 1° y7 2.,
se concederä en virtud de sentencia

condenatoria, del auto cabeza de

Proceso 6 de elevacion 4 plenario,
6 del mandamiento de prision d de

cualqduier otro auto 6 providencia
duc tenga la misma fuerza que estos

documentos &amp; indique igualmente la
naturaleza y gravedad de los hechos,
asi como la disposicion penal que les

sca aplicable. Estos documentoes se

remitirän originalcs 6 en copia lega-
lizada, en la forma prescrita por las
leyes del Estado due solicita la ex-
tradicion.

Lus demandas doe extradicion se

dirigirän siempre por la via diplo-
mätica, pero la correspondencia yF las

negociaciones podrän seguirse, segun
las circunstancias de cada caso entre

el Gobierno del Estado del Imperio
Alcman interesado en la extradicion

el Gobierno Espanol.
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Artikel 9.

Der wegen einer der in Artikel1und 2

aufgezählter strafbaren Handlungen Ver-
folgte darf in dringenden Fällen auf
Grund einer amtlichen Mittheilung der
zuständigen Behörde des die Ausliefe-
rung betreibenden Staates vorläufig fest-
genommen werden.

In diesem Falle wird der vorläufig
Festgenommene wieder auf freien Fuß
gesetzt werden, wenn nicht binnen zweier
Monate nach seiner Verhaftung der Aus-
lieferungsantrag gemäß dem Artikel 8
des gegenwärtigen Vertrages gestellt
worden ist.

Artikel 10.

Alle in Beschlag genommenen Gegen-
stände, welche sich zur Zeit der Festnahme
im Besitze des Auszuliefernden befinden,
sollen, wenn die zuständige Behörde des

um die Auslieferung ersuchten Staates
die Ausantwortung derselben angeordnet
hat, dem ersuchenden Staate mit über-

geben werden, und es soll sich diese Ueber-
lieferung nicht blos auf die entfremdeten

Gegenstände, sondern auf alles erstrecken,
was zum Beweise der strafbaren Hand-
lung dienen könnte.

Jedoch werden die Rechte dritter Per-
sonen an den oben erwähnten Gegen-

ständen vorbehalten, und es sollen ihnen
dieselben nach dem Schlusse des gericht-

lichen Verfahrens kostenfrei zurückgegebenwerden.

Artikel 11.

Die vertragenden Theile gestatten
ausdrücklich die Auslieferung mittelst
Durchführung Auszuliefernder durch ihr
Landesgebiet auf Grund einfacher Bei-
bringung eines der im Artikel 8 dieses

Vertrages näher bezeichneten gerichtlichen

Articulo 9

En casos urgentes, el individuo

Perseguilo en virtud de uno de los
crimenes 6 delitos enumerados en los

articulos 1 y 2° podrä ser detenido
Preventivamente en vista de una co-

municacion oficial de la autcoridad

Competente del Estado due reclama
la extradicion.

La persona detenida en tales cir-

Cunstancias serä pucsta en libertad,
si en el término de dos meses conta-

dos desde el dia de su prision no se

Presentase la demanda de extradicion
conforme al articulo 8° del presente
Tratado.

Articulo 10.

Todos los objetos que en el mo-
mento de la detencion se hallen en

Poder de la persona due haya de ser
entregada, y sean cogidos, serän re-

mitidos al Gobierno quc solicite su

extradicion, prévia orden al etfecto

de las autoridades del Estado en que

se ha refugiado. Se remitirän en

este caso no solo los objetos due

hayan sido robados 6 sustraidos sino

todos aquellos que puedan servir de
Prueba del crimen co delito duc se le

Imputa.
Se reservan, sin embargo, los de-

rechos de terceras personas ä los

mencionados objetos, y sin gasto
alguno, les serän devueltos despues
que el proceso termine.

Articulo 11.

Queda formalmente estipulado que
el tränsito por el territorio de una

de las partes contratantes de un in-

dividuo duc ha de ser entregado 5

la otra se concederä por la simple

Presentacion del original é de copia



Dokumente, in Urschrift oder beglaubigter
Abschrift, vorausgesetzt, daß die strafbare
Handlung, wegen welcher die Ausliefe-
rung beantragt wird, in dem gegenwär-
tigen Vertrage inbegriffen ist und nicht
unter die Bestimmungen der vorangehen-
den Artikel 6 und 7 fällt.

Artikel 12.

Die vertragenden Theile verzichten
darauf, die Erstattung derjenigen Kosten
zu verlangen, welche ihnen aus der Fest-
nahme und dem Unterhalte des Auszu-
liefernden und seinem Transporte bis
zur Grenze erwachsen, willigen vielmehr
gegenseitig darin, diese Kosten selbst zu
tragen.

Artikel 13.

Wenn in einem Strafverfahren wegen

Handlungen, welche nicht zu den politi-
schen Verbrechen und Vergehen gehören,
einer der vertragenden Theile die Ver-
nehmung von Zeugen, welche sich im
Gebiete des anderen Theils aufhalten,
oder irgend eine andere Untersuchungs-
handlung für nothwendig erachten sollte,
so wird ein entsprechendes Ersuchschreiben
auf diplomatischem Wege mitgetheilt und
demselben nach Maßgabe der Gesetzgebung
des Landes, wo der Zeuge vernommen

oder der Akt vorgenommen werden soll,

Folge gegeben werden. Die Ausführung
des Antrags kann verweigert werden,
wenn die Untersuchung eine Handlung
zum Gegenstande hat, welche nach den
Gesetzen des Staates, an welchen das
Ersuchschreiben gerichtet ist, nicht strafbar
ist, oder wenn es sich um rein fiskalische

Vergehen handelt.
Die vertragenden Theile verzichten

gegenseitig auf alle Ersatzansprüche wegen
der aus der Ausführung der Reguisition
entspringenden Kosten, sofern es sich nicht
um Gutachten in Straf- oder Handels-

Reichs-Gesetzbl.1878.
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certifscada de unod de los documentos

judiciales expresados en el articulo 8.
del presente Tratado, siempre que el
hecho criminal por el que se ha pe-

dido la extradicion se halle compren-

dido en el presente Tratado y no le

alcancen las disposiciones de los arti-
culos 6° y 7° del mismo.

Articulo 12.

Las Partes contratantes renuncian

 toda reclamacion de gastos ocasio-
nados por el arresto y manutencion

del individuo cuya extradicion se ha

de Uevar 4ä efecto, 6 por su con-
duccion hasta la frontera. Las dos

Partes contratantes consienten en pa-

gar todos estos gastcs.

Articulo 13.

Cuando para la mejor instruccion
de una causa criminal por hechos

ue no pueden calificarse de crünen

0 delito politico, cualduiera de las
dos partes contratantes juzgue nece-

sario oir las declaraciones de testigos
due se hallan en el territorio de la

otra parte, 6 la ejecucion de cual-
duiera otra diligencia, se expedirä al
efecto un exhorto due serä trasmitido

Por la via diplomätica y se cumpli-
mentarä con arreglo à las leyes del

Pais donde los testigos hayan de de-
clarar d deba practicarse la diligencia.
Podrä negarse el cumplimiento del
cxhorto cuando este tenga por objeto
un acto due no esté penado por las

leyes del pais d qduien se dirige 6
cuando se trata de delitos puramente
fiscales.

Las partes contratantes renuncian
à toda reclamacion qdue tenga por

objeto el abono de los gastos due

Produzca el cCcumplimiento del exhorto
à no ser due se trate de diligencias
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sachen oder Sachen der gerichtlichen Me-
dizin handelt, welche mehrere Termine
erfordern.

Artikel 14.

Wenn in einer Strafsache, welche
nichtpolitische Verbrechen oder Vergehen
zum Gegenstande hat, das persönliche
Erscheinen eines Zeugen nothwendig ist,
so wird die Regierung des Landes, in
welchem der Zeuge sich aufhält, ihn auf-
fordern, der an ihn ergehenden Ladung
Folge zu leisten. In diesem Falle wer-
den ihm die Kosten der Reise, welche
von seinem derzeitigen Aufenthaltsorte
zu berechnen sind, sowie die Kosten des
Aufenthaltes nach den Tarifsätzen und
den Reglements des Landes bewilligt,
wo die Vernehmung stattfinden soll; auch
kann dem Zeugen auf seinen Antrag durch
die Behörden seines Wohnorts der Ge-
sammtbetrag oder ein Theil der Reise-
kosten vorgeschossen werden; diese Kosten
werden demnächst von der bei der Ver-

nehmung interessirten Regierung zurück-
erstattet.

In keinem Falle darf ein Zeuge,
welcher in Folge der in dem einen Lande
an ihn ergangenen Vorladung freiwillig
vor den Richtern des anderen Landes

erscheint, daselbst wegen früherer straf-
barer Handlungen oder Verurtheilungen
oder unter dem Vorwande der Mitschuld

an den Handlungen, welche den Gegen-
stand der Untersuchung, in welcher er
als Zeuge erscheinen soll, bilden, zur
Untersuchung gezogen oder in Haft ge-
nommen werden. Hierbei kommt es

auf die Staatsangehörigkeit des Zeugen
nicht an.

Artikel 15.

Wenn in einer Strafsache welche
nichtpolitische Verbrechen oder Vergehen
zum Gegenstande hat, die Mittheilung
von Beweisstücken oder von Urkunden,
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de peritos en materia criminal, co-

mercial 6 médico-legal, y compren-
dan varias dietas.

Articulo 14.

Si en una causa criminal, no

Politica, fuese necesaria la compare-
cencia personal de un testigo, el Go-

bierno del pais donde dicho testigo
resida, le invitard d que acuda al

Uamamiento que se le dirija. 8Si el

testigo consiente, se le abonarän los

gastos de estancia y de viage desde
el punto de su residencia conforme 4

las tarifas y reglamentos vigentes en
el pais en due deba prestar decla-

racion. Las Autoridades del punto

de su residencia podrän, 4 peticion
suya, adelantarle el todo 6 parte de los

gastos de viage qdue deberä reintegrar
en seguida el Gobierno interesado en

la declaracion de dicho testigo.

El testigo, cualquiera due sea su
nacionalidad, que à consechencia de

la citacion due reciba en el pais de

Psu residencia, comparezca voluntaria-

mente ante los jueces del otro pais,

no podrd ser alli perseguido ni dete-

nido por hechos 6 sentencias anterio-

res, ni con pretexto de complicidad.
een los hechos due motivan la causa

en que fgura como testigo.

Articulo 15.

Cuando en una causa criminal,

Por hechos no considerados como

crimenes 6 delitos politicos, se juzgue
necesaria ütil la presentacion de
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die in den Händen der Behörden des
anderen Landes sind, für nothwendig
oder nützlich erachtet wird, so soll des-
halb das Ersuchen auf diplomatischem
Wege gestellt, und demselben, wenn nicht
besondere Bedenken entgegenstehen, statt-
gegeben werden, dies jedoch nur unter

der Bedingung, daß die Beweisstücke und
Urkunden zurückgesandt werden.

Die vertragenden Theile verzichten
gegenseitig auf Ersatz der Kosten, welche
aus der Ausantwortung und Rücksendung
der Beweisstücke und Urkunden bis zur

Grenze entstehen.

Artikel 16.

Die vertragenden Theile machen sich
verbindlich, sich gegenseitig die Straf-
erkenntnisse wegen Verbrechen und Ver-
gehen jeder Art mitzutheilen, welche von
den Gerichten des einen Landes gegen
Angehörige des anderen Landes ergehen.
Diese Mittheilung wird auf diploma-
tischem Wege erfolgen und zwar durch
vollständige oder auszugsweise Ueber-
sendung des ergangenen und rechtskräftig

gewordenen Urtheils an die Regierung
desjenigen Staates, welchem der Ver-

urtheilte angehört.

Artikel 17.

Die Bestimmungen des gegenwär-
tigen Vertrages sollen für die auswär-
tigen Besitzungen Spaniens mit der Maß-

gabe Anwendung finden, daß für die-
selben die im letzten Absatze des Artikel 9

vorgesehene Frist statt zwei, drei Monate
beträgt.

 Artikel 18.

Der gegenwärtige Vertrag soll zehn
Tage nach seiner in Gemäßheit der durch

die Gesetzgebung der vertragenden Theile
vorgeschriebenen Formen erfolgten Ver-
öffentlichung in Kraft treten. Von die-
sem Zeitpunkte ab verlieren die früher

comprobantes, pruebas escritas u otros
documentos que se hallen en poder

de las autoridades del otro pais, se

dirigird al efecto una demanda por

la via diplomätica y se le darä curso,

à mencs que d ello no se opongan

Consideraciones especiales; pero siem-
Pre con la condicion de devolver estos

comprobantes y documentos.
as Partes contratantes renuncian

al reembolso de los gastos à due dén
lugar la entrega y envio de estos
comprobantes y documentos hasta la
frontera.

Articulo 16.

Las partes contratantes se obligan

4 notificarse reciprocamente todas las

Sentencias que por crimenes 6G delitos
de cualquiera especie pronuncien los
tribunales de un pais contra los sub-
ditos del otro. Se haráä esta notili-

cacion por la via diplomätica, remi-
tiendo intéegra Ö en extracto la sen-

tencia definitiva al Gobierno del Estado

ãä due Pertenezca la persona senten-
ciada.

Articulo 17.

Todas las disposiciones del pre-
sente Tratado serän aplicables à las

osesiones Espalolas de Ultramar en

a inteligencia de que en el caso pre-

visto en el ultimo pärrafo del arti-
culo 9° el plazo serä de tres meses

en vez de dos.

Articulo 18.

El presente Tratado empezard &amp;

regir, diez dias despues de su publi-
cacion en la forma prescrita por la

legislacion de las dos partes contra-
tantes, y desde entonces se conside-

rarän derogados los Tratados de ex-
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zwischen Staaten des Deutschen Reichs
und Spanien abgeschlossenen Ausliefe-
rungsverträge ihre Gültigkeit.

Der gegenwärtige Vertrag kann von
jedem der beiden vertragenden Theile
aufgekündigt werden, bleibt jedoch nach
erfolgter Aufkündigung noch sechs Mo-
nate lang in Kraft.

Derselbe wird ratifizirt und die
Ratifikationen werden binnen möglichst
kurzer Frist in Berlin ausgewechselt
werden.

Zur Urkunde dessen haben die beider-
seitigen Bevollmächtigten denselben unter-
zeichnet und mit dem Abdruck ihrer Pet-
schafte versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift zu
Berlin, den zweiten Mai 1878.

(I. S.) von Bülow.

(L. S.) El Conde de Benomar.

tradicion de malhechores anterior--

mente celebrados entre los Estados

del Imperio Aleman y Espafia.
Cada una de las partes contra-

tantes podrá denunciar el presente
Tratado, pero seguirä en vigor Seis
meses despues de la fecha de la de-
nuncia.

Serd ratificado, y las ratifcaciones
se cangearän en Berlin con la posible
brevedad.

En fé de lo cual los Plenipoten-
ciarios respectivos lo han firmado y
sellado con el sello de sus armas.

Hecho por duplicado en Berlin 4

dos de Mayo de 1878.

(L. S.) von Bülow.

(L. S.) El Conde de Benomar.

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung der
Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.

Herausgegeben im Reichskanzler- Amt.

Berlin, gedruckt in der vormaligen Geheimen Ober- Hofbuchdruckerei (unter Reichsverwaltung).
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